
Dafür stehen Gefährdungsbeurteilungen.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) wird in zahlreichen Rechts-
grundlagen um weitere spezielle Aspekte konkretisiert. Spezifi-
sche Gefährdungsbeurteilungen fordern unter anderem die  
Verordnungen für den Umgang mit Arbeitsmitteln (BetrSichV), 
Gefahrstoffen (GefStoffV) und Lasten (LasthandhabV) sowie die 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Gefährdungen schwange-
rer und stillender Frauen sind nach dem Mutterschutzgesetz  
(MuSchG) ebenfalls zu beurteilen – ob tatsächlich Frauen im  
gebährfähigen Alter beschäftigt werden, ist dabei unerheblich. 

Aus den Beurteilungsergebnissen sind geeignete Arbeitsschutz-
maßnahmen abzuleiten, deren Einhaltung der Arbeitgeber regel-
mäßig überprüfen muss. Dabei sind nicht nur physische Gefahren 
zu berücksichtigen: Seit 2013 müssen explizit auch psychische 
Belastungen ermittelt werden, z. B. mit unserem innovativen 
DearEmployee-Verfahren.

Die DEKRA Experten für Arbeitssicherheit stehen Ihnen von  
Anfang an zur Seite. Von der Beratung zur Erstellung und  
Auswertung der Gefährdungsbeurteilung bis zur Ableitung von 
Schutzmaßnahmen. Auch bei nachträglichen Anpassungen unter-
stützen wir Sie gerne.

Das bietet Ihnen DEKRA.

Unsere Sachverständigen verfügen über langjährige umfassende 
Praxiserfahrung in vielen Branchen:

 > Individuelle Beratung und Betreuung durch einen festen  
Ansprechpartner

 > Aktuelles Fach- und Branchenwissen dank regelmäßiger 
Fortbildung

 > Flächendeckender Service durch DEKRA Standorte in ganz 
Deutschland

 > Sichere Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben
 > Mehr Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
 > Verringerung der Ausfallzeiten
 > Reduzierung Ihres Haftungsrisikos
 > Nutzung von Optimierungspotenzialen

DEKRA bietet Ihnen als neutraler Partner eine ganzheitliche 
 Betreuung: praxisnah, unkompliziert und dauerhaft. Und stets  
mit Blick auf Ihre Ziele.

Sicherheit für Ihre Mitarbeiter –  
und eine Chance für Ihren Unternehmenserfolg.
Als Arbeitgeber sind Sie nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet, betriebliche Gefährdungen für Ihre Mitarbeiter 
zu ermitteln und zu dokumentieren. Ziel dieser Gefährdungsbeurteilungen ist es, durch systematischen Arbeitsschutz und  
Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung die Mitarbeitergesundheit zu erhalten und zu fördern. Mit DEKRA stellen 
Sie sicher, dass Ihre Gefährdungsbeurteilung nicht nur alle Vorschriften erfüllt, sondern auch Ihren Erfolg beflügelt.

Gefährdungsbeur teilung 
am Arbeitsplatz.



DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau & Immobilien
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon 0800.333 333 3
kundencenter@dekra.com
 
www.dekra.de

Unsere Leistungen – so individuell, wie Sie es wünschen.

Ganz gleich, in welchem Umfang sie Unterstützung zur Erstellung oder Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung durch gezielten 
Expertenrat suchen, DEKRA ist für Sie der richtige Partner. Unsere Sachverständigen bieten Ihnen punktgenau die Unterstützung, 
die Sie brauchen.  Testen Sie unser Leistungsangebot!

Weitere Leistungen, von denen Sie profitieren.

DEKRA bietet Ihnen kompetenten Prüf- und Beratungsservice 
auch in vielen angrenzenden Bereichen, darunter:

 > Sicherheitstechnische Betreuung
 > Arbeitsmedizinische Betreuung
 > Betriebliches Gesundheitsmanagement
 > Brandschutz
 > Stellung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinato-

ren (SiGeKo)
 > Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
 > Gefahrgutberatung und Stellung von Gefahrgutbeauftragten
 > Prüfungen von Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

und vieles mehr.
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Beratung

 > Relevante gesetzliche Anforderungen
 > Schutz- und Optimierungsziele
 > Bisherige Arbeitsschutzmaßnahmen und 

-dokumente (Bestandsaufnahme)

Gefährdungsbeurteilung

 > Aufgabenstellung festlegen (z.B. Untersuchungs- 
einheit festlegen z.B. Arbeitsbereich, Tätigkeit,  
Personengruppen)

 > Gefährdungen ermitteln
 > Risiko beurteilen
 > Maßnahmen festlegen
 > Maßnahmen durchführen
 > Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen
 > Gefährdungsbeurteilung fortschreibenOptimierung

 > Überprüfung und ggf. Anpassung der Schutzmaß-
nahmen nach Veränderungen im Betrieb

 > Integration der Gefährdungsbeurteilung in Ihren 
 betrieblichen Verbesserungsprozess

Unsere Erfahrung.

Alle sprechen über Sicherheit. Wir tun was dafür. 
Ganz gleich, ob es um Informationen, Messung, Prüfung oder 
um Beratung geht: Wir sind ganz nah bei Ihnen. Oder kennen  
Sie einen anderen Sicherheitsdienstleister, der in ganz Deutsch-
land flächendeckend mit einem so umfassenden, einheitlichen 
Leis tungs spektrum und durchgängiger Qualität für Sie da ist?

Machen Sie sich selbst ein Bild von unseren Dienstleistungen 
oder sprechen Sie gleich persönlich mit uns.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.


